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Die Abgeordneten zum Nationalrat Wabl, Freundinnen und Freun

de haben am 17. September 1991 an mich eine schriftliche An

frage mit der Nr. 1594/J betreffend die Entsorgung von Kühl

schränken gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Wie und an welchem Ort ,verden die übernommenen Kühlschrän

ke entsorgt'? 

2. Sind Ihnen Fälle bekannt, wo Konsumenten, um die Bezahlung 

des Betrages von S 500,-- zu umgehen, ihre Geräte an wil

den Deponien ablagern? 

3. Könnten Sie sich vorstellen, daß man dieser Gefahr damit 

begegnen könnte, die Entsorgung selbst kostenlos durchzu

führen und den Entsorgungsbeitrag schon bei der Anschaf

fung des Gerätes zu einzuheben'? 

4. Welche Firmen (in österreich oder auch im Ausland) ent

sorgen diese Geräte fachgerecht? 
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ad 1: 

Die Entsorgung von Kühlgeräten, die als Abfall anfallen, er

folgt entweder über ortsfeste Anlagen oder über eine mobile 

Anlage unter Einhaltung der technischen Voraussetzungen für 

eine umweltgerechte Gesamtentsorgung: 

Gemäß § 17 des Abfallwirtschaftsgesetzes (ANG) sind Kühlgerä

te jedenfalls so zu lagern und zu behandeln, daß Beeinträch

tigungen im Sinne des § 1 Abs. 3 AWG vermieden werden. 

Bei der Entsorgung des Kältekreislaufes ist auf das vollstän

dige Absaugen von FeKW und FCKW-haltigem Kompressoröl sowie 

auf die Rückgewinnung von FCKW aus der Schaumstoffisolation 

nach erfolgter Demontage zu achten. Im Zuge der Behandlung 

von Altgeräten sind Umweltbelastungen durch Deponierung von 

Reststoffen oder durch unn6tige KUhlgerätetransporte hintan

zuhalten. Insbesondere ist auf eine Ver.wertung der Reststoffe 

wie z.B. Glas, Kunststoffe und Metalle Bedacht zu nehmen. 

ad 2: 

Ein konkreter Fall, wo Konsumenten ihre Geräte an wilden De

ponien ablagern, ist meinem Ressort nicht bekannt. Mir ist 

aber bewußt, daß wilde Ablagerungen von Kühlgeräten per Ge

setz zwar verboten, aber trotz meist kostenloser Rückgabemög

lichkeit des Konsumenten bei der Problemstoffsammelstelle 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. 

ad 3: 

Dieser Gefahr damit zu begegnen, die Entsorgung kostenlos 

durchzuführen und den Entsorgungsbeitrag schon bei der An

schaffung des Gerätes einzuheben, entspricht der urnweltpoli

tischen Zielsetzung meines Ressorts. Eine solche Vorgangswei

se deckt sich mit der im Verordnungsent~lrf liber die Verrin

gerung von umweltbelastungen durch F.ühlgeräte intendier:ten 
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Lösung dieses Entsorgungsproblems. Gespräche mit dem Bundes

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und den be

troffenen Wirtschaftskreisen zu dieser Verordnung sind in 

abschließender Diskussion. 

ad 4: 

Meinem Ressort ist derzeit nur das mobile System einer Ent

sorgungsgesellschaft bekannt. Weitere Anlagenprojekte anderer 

Firmen befinden sich in Vorbereitung. 
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